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ANWENDUNGSBEREICH 

Krantransport − Transportarbeiten mit flurgesteuertem Kran (Hallenkran) 

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT 

  Ablegereife Anschlagmittel / Lastaufnahmeeinrichtungen 

 Herabfallen von Lasten. 

 Quetschungen der Hände beim Absetzen der Last 

 Fußverletzungen durch Quetschungen 

 Falsches Anschlagen der Last 

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 

  Nur Personen über 18 Jahren, ausgebildet, in das Gerät eingewiesen, beauftragt, 

jährlich unterwiesen und zuverlässig (Bedienungsanleitung ist bekannt) 

 Vor Arbeitsbeginn Sicht- und Funktionsprüfung (Steuereinrichtungen, Bremsen und 
Not-Halt Einrichtung anfahren, Not-Aus) durchführen. 

 Prüfen der Tragmittel (Hubseil, Haken, Hakensicherung). 

 Benutzen des Krans nur von unterwiesenen und beauftragten Personen 
vorgenommen werden. 

 Traglasttabellen beachten und nicht überschreiten! 

 Kein Aufenthalt unter schwebenden Lasten! Ggf. dritte Personen warnen. 

 Nicht zwischen Last und festen Einrichtungsgegenständen stehen. 

 Mindestabstand zwischen äußeren Teile des Krans von 0,5 m zu Teilen in der 
Umgebung (Lagergut etc.) beachten. 

 Das Gewicht und den Schwerpunkt der Last beachten. 

 Ggf. Kommunikation mit dem Anschläger abstimmen (Handzeichen, Funk etc.) 

 Beim Anheben der Lasten nicht im gefährdeten Bereich aufhalten  

 Schrägziehen, Verziehen oder Schleifen von Lasten sind VERBOTEN! 

 Last während des gesamten Transportprozesses beobachten. 

 Beim Absetzen der Last keine Verkehrswege, Fluchtwege oder Erste Hilfe -
Einrichtungen verstellen. 

 Vorgegebene PSA verwenden, Schutzschuhe, -helm und ggf. -handschuhe. 

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN 

 Bei Störungen Kran direkt stillsetzen und von der weiteren Verwendung ausschließen. 
Vorgesetzen / Werkstatt verständigen.  

Herrn/Frau:                                                                        Tel.: 

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE 

 Bei Unfällen immer und von jedem nach seinen Möglichkeiten Erste Hilfe leisten und 
den Unfall unverzüglich melden. Bewahren Sie Ruhe und handeln Sie besonnen. 
Notruf: 112 

Ersthelfer/in:                                                                       Tel.: 

INSTANDHALTUNG / ENTSORGUNG 

  Für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten die Werkstatt informieren. 

Verantwortlicher:                                                                         
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